
Am Gericht

Der König und die 
Kronzeugen
Man nennt ihn Boss, Cannabis-König, den grossen Zampano. 
Der Schweizer soll mit über sieben Tonnen Marihuana und 
Haschisch gehandelt haben. Einige seiner Kumpane belasten 
ihn schwer – um selbst glimpvich dakonzu?ommen«
Von Brigitte Hürlimann, 21.10.2020

RDer Kronzeuge ist eine aus dem anglo-ameri?anischen Aechts?reis stam-
mende BeweisPgur. Fls Kronzeugen ?ommen äersonen in frage, die zwar 
grundsjtzlich als Vür die Stra»at mitkerantwortlich erscheinen, 2edoch un-
ter Zusicherung der Stra0reiheit oder anderer prozessualer 1orteile daVür 
gewonnen werden ?önnen, gegen Mitbeschuldigte als Zeugen auszusagen.U

Das Zitat stammt aus der Botscha» des Bundesrats, als es darum ging, die 
erste eidgenössische StraVprozessordnung zu scha0en. Diese ist seit :GII-
 in Kra» und ersetzt seither die ?antonalen StraVprozessordnungen. xnd 
um es gleich korwegzunehmenO Die Schweiz hat darauV kerzichtet, eine 
Kronzeugenregelung einzuVühren – zu gross waren die rechtsstaatlichen 
Beden?en und die Fngst kor er?au»en 6estjndnissen.

Doch gelingt es im StraVrechtsalltag, auV Kronzeugen zu kerzichten« 8st 
die 8dee nicht kerloc?end, dan? belastenden Fussagen eines Mittjters den 
Hauptkerdjchtigen hinter 6itter zu bringen« Der fall des Zürcher Canna-
bis-Königs zeigt die gegensjtzlichen 8nteressen e9emplarisch auV.

Ort: 4bergericht, Zürich
Zeit: Q. 4?tober :G:G, W xhr
Fall-Nr.: SBIqGIJ:
Thema: 3ualiPzierte 7iderhandlung gegen das Betjubungsmittelgesetz, 
LualiPzierte 6eldwjscherei etc.

Es ist ein spe?ta?uljres xrteil in einem spe?ta?uljren fall, das 2üngst 
kom Zürcher 4bergericht geVjllt wurde. Die BeruVungsinstanz spricht Fn-
Vang 4?tober einen JI-2jhrigen Schweizer unter anderem der LualiPzierten 
7iderhandlung gegen das Betjubungsmittelgesetz und der LualiPzierten 
6eldwjscherei schuldig. Der Mann soll sechs Nahre lang mit über sieben 
Tonnen Cannabis gehandelt und dabei einen xmsatz kon ;y,y Millionen 
fran?en erzielt haben. 1ermutlich handelt es sich um den bisher grössten 
Cannabis-Stra0all in der Schweiz, mit einem halben Dutzend 8ndoor-HanV-
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plantagen Luer durchs (and sowie einem regen 8mport aus Spanien und 
den …iederlanden. Fnge?lagt ist ein gewerbs- und bandenmjssiges 1orge-
hen.

Fm 6eschj» sind rund zwanzig (eute beteiligt. Einige kon ihnen wurden 
bereits kerurteilt. xnd mindestens kier der Komplizen belasten den JI-2jh-
rigen Schweizer schwer. Er sei der Boss gewesen, der 4rganisator, 1ermitt-
ler, Fu»raggeber und Hauptabnehmer der importierten 7are – der grosse 
Zampano. Diese Fussagen, sagt Staatsanwalt äeter Muc?lenbec?, würden 
unter anderem durch die Aesultate der TeleVonüberwachung gestützt.

Der nur teilweise gestjndige Cannabis-König wird zu einer freiheitsstra-
Ve kon elV Nahren kerurteilt, zu einer bedingten 6eldstraVe und zur Zah-
lung kon einer Million fran?en Rals ErsatzVorderung Vür den unrechtmjs-
sig erlangten 1ermögenskorteilU. Damit bestjtigt das 4bergericht das xrteil 
der 1orinstanz, des Bezir?sgerichts Zürich. Die beiden 1erteidiger hatten 
eine freiheitsstraVe kon drei Nahren kerlangtO einen Schuldspruch Vür einen 
Teil der Drogendeli?te, einen freispruch, was die 6eldwjscherei betri). 
8hr Mandant bePndet sich seit kiereinhalb Nahren im 6eVjngnis. 7jre das 
4bergericht dem Fntrag der 1erteidigung geVolgt, der Mann hjtte den 6e-
richtssaal als Vreier Mann kerlassen ?önnen. Frm in Frm mit seiner familie, 
die hinten auV den Zuschauerstühlen sitzt und mitPebert.

Ein Strafmass für Tötungsdelikte
RElV Nahre freiheitsstraVe kerhjngt man sonst Vür Tötungsdeli?teU, sagt 
Aechtsanwalt Diego 6Veller. RMeinem Mandanten wird zwar eine enorme 
Drogenmenge korgeworVen, aber es geht um Cannabis  nicht um Heroin 
oder Ko?ain. xm ein ärodu?t also, über dessen (egalisierung weltweit ge-
sprochen wird. Das Vür medizinische Zwec?e eingesetzt und kielleicht auch 
in der Schweiz schon bald in äilotkersuchen erhjltlich sein wird. xnd bei 
dem es gemjss Betjubungsmittelgesetz ?einen schweren fall geben ?ann.U

Doch das ist nicht der Hauptgrund, warum die 1erteidiger Diego 6Veller 
und 8ko Harb eine kiel mildere BestraVung Vür den Cannabis-König kerlan-
gen. Sie sagen zum einen, die Fn?lageschri» jussere sich kiel zu kage, kiel 
zu ungenau zu den angeblichen Handlungen des Schweizers  mit un?la-
ren 4rts-, Mengen- und Zeitangaben. REs genügt nicht, wenn pauschale 
1orwürVe erhoben werdenU, heisst es dazu im einschljgigen StraVrechts-
?ommentar. Mit anderen 7ortenO FuV der Basis einer ungenauen Fn?lage-
schri» darV niemand kerurteilt werden.

Zum anderen spricht Aechtsanwalt 6Veller aber auch das Thema der 
Kronzeugenregelung an. 

Eine grundsätzlich sympathische Figur
Die Kronzeugin ist eine figur, die uns grundsjtzlich s mpathisch ist. 7ir 
?ennen sie aus film und fernsehen, der älot ist o» der gleicheO Eine Kron-
zeugin sollte dringend kor 6ericht aussagen, sonst ?ommt der schlimmste 
aller schlimmen 6anoken ungeschoren dakon. 4der ganze Banden werden 
weiterhin ihr xnwesen treiben. Die Schu»e wissen kon der Kronzeugin und 
unternehmen alles, um sie mundtot zu machen. Sie suchen nach ihr, wollen 
sie entVühren, einschüchtern, abmur?sen.

7ir Pebern mit, ob es der äolizei und der Staatsanwaltscha» gelingt, die 
Kronzeugin rechtzeitig zu Pnden und zu schützen, sie zu Fussagen zu mo-
tikieren. Steht sie endlich kor 6ericht und pac?t tatsjchlich aus, lehnen 
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wir uns erleichtert zurüc?. Das 6ute wird siegen, der Böse seiner gerechten 
StraVe nicht ent?ommen. 7ir ?önnen in Auhe schlaVen gehen.

Das ist die 7elt kon film und fi?tion  sie macht es uns einVach, zwischen 
gut und schlecht, richtig und Valsch zu unterscheiden. Blöde nur, dass es 
im wahren (eben nicht ganz so einVach ist. Die 8ngredienzen sind zwar die 
gleichenO Es gibt StraVkerVolger, Deli?te, Beschuldigte, Mittjter, 4pVer und 
Zeugen. xnd es gibt 6erichtskerVahren mit dem Fnspruch, alle gerecht zu 
behandelnO egal, welche Aolle sie einnehmen. 7ir dürVen uns erst dann be-
ruhigt zurüc?lehnen, wenn wir sicher sind, dass auch bei den schlimm-
sten 1erbrechen die mutmasslichen Tjter in einem Vairen und transpa-
renten 1erVahren beurteilt werden – unter stri?ter Einhaltung der rechts-
staatlichen Spielregeln.

xnd damit weg kon der (einwand und zurüc? zur Aealitjt.

Es widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz
8n der Schweiz gibt es eine Kronzeugenregelung o ziell nichtO wegen 
Rschwerwiegender Beden?enU. Der Bundesrat hjlt in seiner Botscha» zur 
Scha0ung der eidgenössischen StraVprozessordnung Vest, es widerspreche 
dem 6leichheitsgrundsatz in der BundeskerVassung, wenn Reinzelnen Be-
schuldigten zu (asten anderer Tatbeteiligter prozessuale 1orteile einge-
rjumt werden. Es bestehen auch Beden?en hinsichtlich der 6laubwürdig-
?eit der auV solche 7eise er?au»en belastenden Fussagen sowie der Ein-
haltung des Fnspruchs auV ein Vaires 6erichtskerVahren .U

8m E9pertenbericht RFus :q mach IU wird ausserdem erwjhnt, es bestehe 
ein Rerhöhtes Aisi?o der 8rreVührung der NustizU oder aber die 6eVahr, Rdass 
Kronzeugen kon der Nustiz unzuljssig unter Druc? gesetzt würdenU.

7as hat nun aber die 1erurteilung des Cannabis-Königs ?on?ret mit Kron-
zeugen zu tun«

Rfa?tisch hat die Staatsanwaltscha» eine ker?appte Kronzeugenregelung 
mittels 6eheimabsprachen eingeVührtU, sagt Aechtsanwalt 6Veller in sei-
nem äljdo er. xnd kerlangt kergebens, dass kier Mitbeschuldigte und de-
ren 1erteidiger zu diesem äun?t kor 6ericht beVragt werden, sowie den Bei-
zug der anwaltlichen Honorarnoten – o» der einzige Hinweis auV nicht pro-
to?ollierte Tre0en. 6Veller Vührt aus, diesen Mitbeschuldigten sei Reindeu-
tig und unbestrittenermassenU signalisiert worden, sie ?jmen in den 6e-
nuss kon tieVeren StraVen, wenn sie den JI-2jhrigen Schweizer belasten wür-
den.

Für seine Tochter hätte er alles getan
Der 1erteidiger zitiert aus den Fussagen eines MittjtersO RDas habe ich ge-
sagt, weil sie mir ein abge?ürztes 1erVahren angeboten haben.  8n 7ahr-
heit weiss ich nicht mehr, wie kiel es war.U Er hjtte alles getan, um wieder 
bei seiner Tochter zu sein, sagt der Komplize in dieser Einkernahme, er wjre 
auV 2edes Fngebot eingegangenO R7enn sie mir sagen würden, dass ich daVür 
an die (angstrasse gehen müsse und ich in den Frsch gePc?t werden würde 
Vür einen Deal, dann würde ich das auch machen.  Sie wissen, dass ich 
alles Vür meine Tochter machen würde.U

Bei diesem Mitbeschuldigten ?am ?ein abge?ürztes 1erVahren zustande, 
aber bei einem anderen, der den Rgrossen ZampanoU erheblich belastet. Es 
handelt sich bei ihm um den 1erwalter der Stadtzürcher R6ammelhjuser-
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U, die kor drei Nahren die Schlagzeilen in der (immatstadt beherrschtenO 
wegen des desolaten Zustands in den 7ohnungen, in denen Frme, Sozial-
hilVeempVjngerinnen, Drogensüchtige und Dealer hausten. Dem gestjndi-
gen, ?ooperatiken und aussagebereiten 1erwalter wird die Beteiligung am 
Cannabis-Handel im 7ert kon rund zehn Millionen fran?en korgeworVen, 
was er aner?ennt. 7ie auch die 1erurteilung zu drei Nahren freiheitsstraVe.

7enn nun aber der 1erteidiger des Cannabis-Königs anVührt, auV die be-
lastenden Fussagen solcher Mittjter dürVe nicht abgestellt werden, weil 
sie nur in der Ho0nung auV eine mildere BestraVung entstanden seien, so 
beisst er damit auV 6ranit. 7eder der Staatsanwalt noch die Aichterinnen 
am Bezir?sgericht Zürich und spjter 2ene des 4bergerichts wollen etwas 
kon Hinterzimmergesprjchen wissen.

Das 7ort RKronzeugeU nimmt niemand in den Mund.

«Keine unzulässigen Versprechungen»
Es ?önne ausgeschlossen werden, dass der 6ammelhjuser-1erwalter den 
Cannabis-König Rwider besseres 7issen übermjssig belasten würdeU, 
schreibt das Bezir?sgericht Zürich in seinem xrteil. 4der dass sich der 
Mann Rübermjssig unter Druc? gesetzt geVühltU habe. Dieser kerVüge über 
eine 2uristische Fusbildung, habe 2ahrelang als Fnwaltssubstitut gearbei-
tet.

xnd was den besorgten 1ater betri), der Vür seine Tochter alles getan hjtteO 
Es sei ?lar, dass der Staatsanwalt mit ihm über die Möglich?eit eines abge-
?ürzten 1erVahrens gesprochen habe, so das Bezir?sgericht. Es sei aber zu 
?einen unzuljssigen 1ersprechungen oder gar Drohungen ge?ommen, die 
über die RkerVahrensimmanente Druc?situationU hinausgingen.

Staatsanwalt Muc?lenbec? spricht kon 1erschwörungstheorien der 1ertei-
digung, die RValsch und realitjtsVremd sind und 2eglicher 6rundlage ent-
behrenU. Es sei alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen, die Beweis-
lage ?omVortabel.

Hohe kriminelle Energie, professionelles Vorgehen
Dieser Fu0assung schliesst sich auch das 4bergericht an. Bei seiner ?urzen, 
mündlichen xrteilsbegründung sagt der 6erichtskorsitzende Daniel Buss-
mann, beim 1erdacht auV geheime 6esprjche handle es sich um reine Mut-
massung. Es gebe ?eine ?on?reten Fnhaltspun?te daVür, und es sei legitim, 
Vür ein abge?ürztes 1erVahren nicht nur ein 6estjndnis, sondern auch Ko-
operation und ein positikes …achtatkerhalten zu kerlangen.

REs geht hier zwar um eine weiche Droge, aber sie ist immer noch illegal, 
und man darV das Sucht- und 6eVjhrdungspotenzial nicht kerharmlosenU, 
so der 6erichtskorsitzende. Rxnd es geht um über sieben Tonnen, das ist 
ein absolut singuljrer fall. Der Beschuldigte ist proVessionell, dreist und 
kerwegen korgegangen, mit einer grossen ?riminellen Energie.U

ElV Nahre freiheitsstraVe, so Daniel Bussmann, sei daVür nicht zu hoch.

Der Schweizer wird nach der xrteilsker?ündung kon den äolizisten zurüc? 
ins 6eVjngnis geVührt. 1orher darV er noch ?urz seine Mutter und seine 
Halbschwester umarmen. Fber nur ausnahmsweise.
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Zum Update: Yuma Weber ist draussen

Nach mehr als sechs Jahren hinter Gittern ist der Cannabis-König wieder 
auf freiem Fuss – aber ganz losgelassen hat ihn die Strafjustiz noch nicht. 
Hier gehts zum Update.

In einer früheren Version hiess es fälschlicherweise, mit der ersten eidgenössischen Strafpro-
zessordnung seien auch drei Prozessordnungen des Bundes ersetzt worden. Wir entschuldigen 
uns für den Fehler.

Illustration: Till Lauer
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